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Beschlussempfehlung 

Hannover, den 08.07.2020 

Ausschuss für Haushalt und Finanzen 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2020 (Zweites Nachtragshaus-
haltsgesetz 2020) 

Gesetzentwurf der Landesregierung - Drs. 18/6800 

Berichterstattung: Abg. Stefan Wenzel (GRÜNE) 
(Es ist ein mündlicher Bericht vorgesehen.) 

 

1. Der Ausschuss für Haushalt und Finanzen empfiehlt dem Landtag, folgenden Beschluss zu 

fassen: 

„Die gegenwärtige COVID-19-Pandemie stellt eine außergewöhnliche Notsituation dar, die 
sich der Kontrolle des Staates entzieht und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigt. 

Zur Bewältigung dieser außergewöhnlichen Notsituation entsteht ein zusätzlicher Finanzie-
rungsbedarf im Haushalt des Landes, zu dessen Deckung eine Kreditaufnahme in Höhe von 
7 361 000 000 Euro erforderlich ist. Deswegen darf der Haushalt des Landes im Haushalts-
jahr 2020 abweichend von Artikel 71 Abs. 2 der Niedersächsischen Verfassung durch zusätz-
liche Einnahmen aus Krediten in Höhe von 7 361 000 000 Euro ausgeglichen werden. 

Die aufgrund dieses Beschlusses aufgenommenen Kredite sind in einem Zeitraum von 
25 Jahren, beginnend ab dem Haushaltsjahr 2024, zu tilgen. Die Tilgungsbeträge der Haus-
haltsjahre 2024 und 2025 betragen zusammengenommen 1/24 des zu tilgenden Gesamtbe-
trages der Kredite, die bis zum 31. Dezember 2022 aufgenommen wurden; dabei entfällt auf 
das Haushaltsjahr 2024 ein Betrag von 100 000 000 Euro. In den Haushaltsjahren 2026 bis 
2048 ist der verbleibende Restbetrag in gleichmäßigen Teilen zu tilgen. 

Dieser Beschluss ersetzt den Beschluss des Landtages nach Artikel 71 Abs. 4 Satz 2 der 
Niedersächsischen Verfassung vom 25. März 2020 (Drs. 18/6160).“ 

2. Der Ausschuss für Haushalt und Finanzen empfiehlt dem Landtag ferner, den Gesetzentwurf 

mit den aus der Anlage ersichtlichen Änderungen anzunehmen. 

 

Stefan Wenzel 
Vorsitzender 
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Gesetz  Gesetz  

zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2020  

(Zweites Nachtragshaushaltsgesetz 2020) 

zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2020  

(Zweites Nachtragshaushaltsgesetz 2020) 

  

Artikel 1 Artikel 1 

Änderung des Haushaltsgesetzes 2020 Änderung des Haushaltsgesetzes 2020 

  

 Das Haushaltsgesetz 2020 vom 19. Dezember 

2019 (Nds. GVBl. S. 441), zuletzt geändert durch Gesetz 

vom 25. März 2020 (Nds. GVBl. S. 41), wird wie folgt 

geändert: 

 Das Haushaltsgesetz 2020 vom 19. Dezember 

2019 (Nds. GVBl. S. 441), zuletzt geändert durch Gesetz 

vom 25. März 2020 (Nds. GVBl. S. 41), wird wie folgt 

geändert: 

  

1. In § 1 Satz 1 wird die Zahl „36 132 255 000“ durch 

die Zahl „43 407 381 000“ ersetzt. 

1. unverändert 

  

2. In § 3 Nr. 1 wird die Zahl „1 000 000 000“ durch die 

Zahl „8 788 000 000“ ersetzt. 

2. unverändert 

  

3. Dem § 4 wird der folgende Absatz 5 angefügt: 3. unverändert 

  

 „(5) Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, 

Verkehr und Digitalisierung ist ermächtigt, gegen-

über der Investitions- und Förderbank Niedersach-

sen zur Absicherung von zur Bewältigung der Fol-

gen der Corona-Pandemie gewährten Liquiditäts- 

und Investitionskrediten eine globale Rückbürg-

schaft bis zur Höhe von 300 000 000 Euro zu 

übernehmen.“ 

 

  
4. Die Anlage 1 (Gesamtplan) erhält die als Anlage 

beigefügte Fassung. 

4. unverändert 

  

5. Der Einzelplan 13 und das Sondervermögen zur 

Bewältigung der Auswirkungen der COVID-19-

Pandemie im Einzelplan 13 (Kapitel 5135) werden 

nach Maßgabe der Nachträge geändert. 

5. Der Einzelplan 13 und das dort in Kapitel 5135 

dargestellte Sondervermögen zur Bewältigung der 

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie ________ 

werden nach Maßgabe der Nachträge geändert. 

  

  

Artikel 2 Artikel 2 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

  

 Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkün-

dung in Kraft. 

unverändert 
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(Leerse i te)  
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Anlage 

(zu Artikel 1 Nr. 4) 
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(Verteilt am 09.07.2020) 
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